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Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Beschluss zur allgemeinen Tarifrunde 2023 Teil 2

 für Mitarbeitende in den Anlagen 2, 2d, 2e und 31
bis 33 zu den AVR werden zum 01. März 2024
die Tabellenentgelte zunächst um einen
Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro und an-
schließend wird dieser Wert um weitere 
5,5 Prozent erhöht

 die Erhöhung muss mindestens 340 Euro
betragen
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Beschluss zur allgemeinen Tarifrunde 2023 Teil 2

 Änderungen für Auszubildende und Schüler in der
Anlage 7 zu den AVR:

• Die Ausbildungsvergütungen steigen ab dem 01. März 
2024 um 150 Euro

• Die bereits im Dezember 2022 beschlossene steuer- und
abgabenfreie Inflations-ausgleichsprämie wird für die 
Auszubildenden und Schüler noch einmal erhöht
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Beschluss zur allgemeinen Tarifrunde 2023 Teil 2

 Änderungen für Auszubildende und Schüler in der
Anlage 7 zu den AVR

• Sie erhalten zusätzlich zu ihrer Prämie von zwei mal 500 
Euro (jeweils im Juni 2023 und Juni 2024) in den Monaten 
Oktober 2023 bis Februar 2024 jeweils 100 Euro. 
Voraussetzung ist, dass sie an mindestens einem Tag des 
Auszahlungsmonats Anspruch auf Ausbildungsvergütung 
haben
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Tarifabschluss der Ärztinnen und Ärzte 2023 /2024

• Die Tabellenentgelte für Ärztinnen und Ärzte steigen ab 01. 
August 2023 um 4,8 Prozent und 
ab 01. April 2024 um weitere 4,0 Prozent

• Die Stundenentgelte für Bereitschaftsdienst sowie der 
Zuschlag für Einsätze im Rettungsdienst steigen ab 01. 
Juli 2023 um 4,8 Prozent und 
ab 01. April 2024 um weitere 4,0 Prozent
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 

2023

Änderungen zur Inflationsausgleichsprämie

• In Anlage 1c zu den AVR ist nun eindeutig geregelt, 

dass der Anspruch auf die Inflations-

ausgleichsprämie pro Dienstverhältnis besteht. 

Hintergrund ist die gesetzliche Regelung nach § 3 
Nummer 11c Einkommensteuergesetz.
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 

2023

Änderungen zur Inflationsausgleichsprämie

• Danach kann die Steuerbefreiung bis zu dem 

Betrag von 3.000 Euro in der Regel für jedes 

Dienstverhältnis, also auch für aufeinander 

folgende oder nebeneinander bestehende 

Dienstverhältnisse, gesondert in Anspruch 

genommen werden – sofern sie jeweils mit 
einem anderen Dienstgeber bestehen.
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Inflationsausgleichsprämie und Altersteilzeit

Ferner wurde vor dem Hintergrund eines aktuellen Urteils des 
Bundesarbeitsgerichts klargestellt, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die unter die Anlage 17a AVR fallen und sich in 
der Altersteilzeit im Blockmodell befinden, die 
Einmalzahlung in Höhe der Hälfte der Gesamtsumme 
erhalten, die sie als Inflationsausgleich erhalten würden, 
wenn sie mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit 
weitergearbeitet hätten.
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Inflationsausgleichsprämie und Altersteilzeit

Die Auszahlung erfolgt unabhängig davon, ob sich die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die im Auszahlungsmonat in 
der Arbeits- oder der Freistellungsphase befindet.
Die Inflationsausgleichsprämie wird also nicht ins 
Wertguthaben eingezahlt, sondern auch in der 
Freistellungsphase des Blockmodells der Altersteilzeit 
direkt an die Mitarbeitenden anteilig ausgezahlt. 
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 

2023

Inflationsausgleichsprämie und Altersteilzeit

Soweit im Zeitraum bis zum 15. Juni 2023 die 

Einmalzahlung anteilig in das Wertguthaben 

eingeflossen ist, erfolgt eine entsprechende 

Korrektur des Wertguthabens.
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 2023

Beschäftigungsverbot nach MuSchG

In den AVR wurden die Verweise auf Beschäftigungsverbote 
nach dem Mutterschutzgesetz aktualisiert und vereinheitlicht. 
Dies betraf die Anlagen 1, 21a, 30, 31, 32 und 33 zu den AVR
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I. Sitzung der Bundeskommission am 15. Juni 

2023

Anteilige Weihnachtszuwendung in      

Altersteilzeit 

In Abschnitt XIV Abs. (b) Satz 1 Buchst. c der 

Anlage 1 zu den AVR wurde der Anspruch auf 

anteilige Weihnachtszuwendung bei einem 

unterjährigen Ende des Dienstverhältnisses in der 

Altersteilzeit bei Beanspruchung und Bezug einer 

Altersrente geregelt.
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